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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung  

in der Gemeinde Nienborstel 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Nienborstel vom 17.09.2020 folgende  
Satzung erlassen: 

 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der  
geschlossenen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Orts-
durchfahrt, (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. Öffentliche Straßen sind Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkflächen für Kraftfahrzeuge  

besonders gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger  geboten ist, 

 d) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1,00 m, 
                       sofern  zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder  
                       Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind, 

 e) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 

Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt,  
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3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 
    überlassen ist. 
 

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein- 
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter  
und Gras sind zu entfernen. Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen nach dem Grad 
der Verschmutzung und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit. 
 

(2) Die Straßenteile nach § 2 Abs. 1 sind bei Bedarf, mindestens einmal im Monat zu säubern und 
von Unkraut zu befreien. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen 
dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten. Beläs-
tigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung 
der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 
 

(3) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung in Straßenrandbe-
reichen nicht eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem anliegenden 
Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen.  
 

(4) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren  
Seitenstreifen sind in einer Breite von 1,00 m von Schnee frei zu halten. 
 

(5) Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee 
nur dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung 
hat in diesem Falle unter Schonung der Gehfläche zu erfolgen.  
 

(6) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 4 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  
Verwendung ist nur erlaubt, 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,  
 Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen  
 Gehwegabschnitten. 
 

(7) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-
alien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht 
abgelagert werden.  
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(8) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.  
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Dies gilt auch für Glätte, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden ist. 
 

(9) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(10) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder auf 
einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen 
und dem Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft wer-
den. 
 

(11) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Eine über 
das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren vor. Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 
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§ 6 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
 

§ 7 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Nienborstel verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene  
Daten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht.  
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG), i.V.m. § 45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreini-
gung in der Gemeinde Nienborstel. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein  

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 
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b) der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht 
nachkommt, 

c) nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 
 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Nienborstel vom 
28.02.2002 außer Kraft.  
 
 
Nienborstel, den 22.09.2020 
 
 
gez.    (L. S.) 
 
Holger Kühl 
(Bürgermeister)  
 
 
 
 
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Nienborstel vom 22.09.2020 

 

Nachfolgend aufgeführte Straßen sind gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung zu reinigen: 
 

Straßenverzeichnis 
Dorfstraße 
Forstweg 
Hüttener Pforte (von Haus Nr. 5 bis Haus Nr. 19) 
Mühlenkamp 
Mühlenweg 
Schoolkoppel 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung  
in der Gemeinde Jahrsdorf 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Jahrsdorf vom 24.09.2020 folgende  
Satzung erlassen: 

 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der  
geschlossenen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Orts-
durchfahrt, (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. Öffentliche Straßen sind Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkflächen für Kraftfahrzeuge  

besonders gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 

 d) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1,00 m, 
                       sofern  zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder  
                       Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind, 

 e) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 

Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 
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2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 

3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 

    überlassen ist. 
 

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein- 
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter  
und Gras sind zu entfernen. Art und Umfang der Reinigung richten sich nach dem Grad der Ver-
schmutzung und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit. 
 

(2) Die Straßenteile nach § 2 Abs. 1 sind bei Bedarf, mindestens einmal im Monat zu säubern und 
von Unkraut zu befreien. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen 
dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten.  
Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendi-
gung der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 
 

(3) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung in Straßenrandbe-
reichen nicht eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem anliegenden 
Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen.  
 

(4) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren  
Seitenstreifen sind in einer Breite von 1,00 m von Schnee frei zu halten. 
 

(5) Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee 
nur dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung 
hat in diesem Falle unter Schonung der Gehfläche zu erfolgen.  
 

(6) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 4 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  
Verwendung ist nur erlaubt, 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,  
 Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen  
 Gehwegabschnitten. 
 

(7) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-
alien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht 
abgelagert werden.  
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(8) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.  
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Dies gilt auch für Glätte, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden ist. 
 

(9) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(10) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder auf 
einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen 
und dem Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft  
werden. 
 

(11) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Eine über 
das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren vor. Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 
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§ 6 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
 

§ 7 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Jahrsdorf verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene Daten 
der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. Rechtsgrundlage für die Daten-
verarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG), i.V.m. § 45 Abs. 
3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Jahrsdorf. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein  

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

b) der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht nach-
kommt,  
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c) nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 
 
 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Jahrsdorf vom 04.12.2001 
außer Kraft.  
 
 
Jahrsdorf, den 25.09.2020 
 
 
gez.    (L. S.) 
 
Klaus Bruhn 
(Bürgermeister)  
 
 
 
 
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Jahrsdorf vom 25.09.2020 

 

Nachfolgend aufgeführte Straßen sind gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung zu reinigen: 
 

Straßenverzeichnis 
Altenjahner Damm 
Am Burdiek 
Am Hälln 
Am Luushoop  
Dorfstraße 
Gartenstraße  
Heseloh 
Im Winkel 
In de Eck 
Quellengrund 
Schierenweg 
Schoolweg 
Silzener Weg 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung  

in der Gemeinde Osterstedt 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Osterstedt vom 23.09.2020 folgende  
Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der  
geschlossenen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Orts-
durchfahrt, (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkflächen für Kraftfahrzeuge  

besonders gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 

 d) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1,00 m, 
                       sofern zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder  

Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind, 

 e) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 

Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 
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3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 
    überlassen ist. 
(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein- 
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter  
und Gras sind zu entfernen. Art und Umfang der Reinigung richten sich nach dem Grad der Ver-
schmutzung und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit. 
 

(2) Die Straßenteile nach § 2 Abs. 1 sind bei Bedarf, mindestens einmal im Monat zu säubern und 
von Unkraut zu befreien. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen 
dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten. Beläs-
tigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung 
der Säuberung unverzüglich zu entfernen. 
 

(3) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung in Straßenrandbe-
reichen nicht eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem anliegenden 
Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen.  
 

(4) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren  
Seitenstreifen sind in einer Breite von 1,00 m von Schnee frei zu halten. 
 

(5) Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee 
nur dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung 
hat in diesem Falle unter Schonung der Gehfläche zu erfolgen.  
 

(6) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 4 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  
Verwendung ist nur erlaubt, 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,  
 Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen  
 Gehwegabschnitten. 
 

(7) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-
alien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht 
abgelagert werden.  
 

(8) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.  
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Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Dies gilt auch für Glätte, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden ist. 
 
(9) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(10) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder auf 
einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert werden.  Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen 
und dem Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind von Eis und Schnee freizuhalten. 
Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft  
werden. 
 

(11) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Eine über 
das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren vor. Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 
 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 

 

§ 6 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
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§ 7 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
(1) Die Gemeinde Osterstedt verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene  
Daten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG), i.V.m.  
§ 45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde  
Osterstedt. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein  

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 
 

b) der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht 
nachkommt, 

c) nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden.  
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§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Osterstedt vom 
20.12.2001 außer Kraft.  
 
 
Osterstedt, den 25.09.2020 
 
 
gez.     (L. S.) 
 
Johannes-Wilhelm Wittmaack 
(Bürgermeister)  
 
 
 
 
 
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Osterstedt vom 25.09.2020 

 

Nachfolgend aufgeführte Straßen sind gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung zu reinigen: 
 

Straßenverzeichnis 
Alsen 
Altenmoor 
Hauptstraße 
Kloster 
Marienstraße 
Nordberg 
Prickelend 
Rosenstraße 
Strohwiese 
Taubenstraße 
Winsel 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Osterstedt  

für das Haushaltsjahr 2020  

 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 23.09.2020 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 
Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamt- 
betrag des Haushaltsplanes 

einschl. der Nachträge 
   gegenüber 

bisher 
nunmehr festge-

setzt 
auf 

     
     
1. im Verwaltungshaushalt     
     
    die Einnahmen 92.300,00 € 0,00 € 1.089.900,00 €   1.191.200,00 €  
     
    die Ausgaben 92.300,00 € 0,00 € 1.089.900,00 €   1.191.200,00 € 
     
     
2. im Vermögenshaushalt     
     
    die Einnahmen 199.500,00 €  0,00 €    623.900,00 €   823.400,00 € 
     
    die Ausgaben    199.500,00 €  0,00 €    623.900,00 €   823.400,00 € 

 

 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen von:  356.000,00 €  auf: 356.000,00 € 

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von: 0,00 €  auf: 831.000,00 € 

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von: 0,00 €  auf: 0,00 € 

4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen  
von: 3,77 Stellen auf: 4,51 Stellen. 
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Osterstedt, den 28.09.2020 
 
 
gez.  (L. S.) 
        
Johannes-Wilhelm Wittmaack 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaus-
haltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittel-
holstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 119 oder unter www.amt-mittelholstein.de.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung  
in der Gemeinde Beldorf 

(Straßenreinigungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Beldorf vom 17.09.2020 folgende Satzung 
erlassen: 

 

§ 1 

Gegenstand der Reinigungspflicht 
 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, 
Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, als öffentliche  
Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 anderen übertragen wird.  
 

(2) Die Reinigungspflicht der Gemeinde umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege. 
Zur Fahrbahn gehören auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstreifen, die Bushaltestellenbuch-
ten sowie die Radwege. Gehwege sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger  
vorgesehen oder geboten ist; als Gehwege gelten auch die gemeinsamen Rad- und Gehwege 
nach § 41 Abs. 2 StVO. 
 

(3) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst das Schneeräumen auf den Fahr-
bahnen und Gehwegen sowie bei Schnee- und Eisglätte das Bestreuen der Gehwege, Fuß-
gängerüberwege und der besonders gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen, bei denen die  
Gefahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht oder nicht rechtzeitig  
erkennbar ist.  

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht für die im anliegenden Straßenverzeichnis besonders kenntlich gemach-
ten Fahrbahnen und Gehwege wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH 
in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer 
dieser Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 
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 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 

 d) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 e) die Gräben, 

 f) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 

 g) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichneten Flächen, 

 h) die Hälfte der Fahrbahnen. 

Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die 
Reinigungspflicht nur bis zur Straßenmitte. Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 

3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 
    überlassen ist. 
 

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein 
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter  
und Gras sind zu entfernen. Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen nach dem Grad 
der Verschmutzung und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit. 
 

(2) Die Reinigung der Straßenteile nach § 2 Abs. 1 hat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 
monatlich zu erfolgen. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen die-
nenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten. Belästi-
gende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich zu entfernen. 
 

(3) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung in Straßenrandbe-
reichen nicht eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem anliegenden 
Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen.  
 

(4) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren  
Seitenstreifen sind in einer Breite von 1,20 m von Schnee frei zu halten. 
 

(5) Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee 
nur dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung 
hat in diesem Falle unter Schonung der Gehfläche zu erfolgen.  
 

(6) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 4 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  
Verwendung ist nur erlaubt,  
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a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,  
 Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen  
 Gehwegabschnitten. 
 

(7) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-
alien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht 
abgelagert werden.  
 

(8) In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.  
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Dies gilt auch für Glätte, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden ist. 
 

(9) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(10) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder wo dies nicht 
möglich ist auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch 
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Rinnsteine, Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und dem Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind von Eis und Schnee 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn 
geschafft werden. 

 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Eine über 
das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren vor. Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 
 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 
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§ 6 

Ausnahmen 
 

Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 

 

§ 7 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Beldorf verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene Daten der 
Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG), i.V.m. § 45 Abs. 3 
Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Beldorf. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein   

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a)seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

b)der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht  
   nachkommt, 
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c)nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt  
   und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich  
   beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Beldorf vom 23.11.1998 
und die I. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Beldorf vom 
25.09.2001 außer Kraft.  
 
 
Beldorf, den 02.10.2020 
 
 
gez.    (L. S.) 
 
Jens Beckmann 
(Bürgermeister)  
 
 
 
 
 
 
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Beldorf vom 02.10.2020 

 

Nachfolgend aufgeführte Straßen sind gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung zu reinigen: 
 

Im Ortsteil Beldorf: 
 

Dorfstraße (Gehweg vorhanden) 
Krumhorn 
Op de Krück 
Mückenbusch 
 
Im Ortsteil Grünental: 
 

Hochbrückenstraße (Gehweg teilweise vorhanden) 
Bornholter Straße 
Kellerlandstraße 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 
für den Mehrzweckraum, die Nebenräume,  

den Pavillon und die Freiflächen  
im Gemeindezentrum Gokels 

 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 03. September 2020 folgende Benutzungs- und 
Entgeltordnung für den Mehrzweckraum, die Nebenräume, den Pavillons und die Freiflächen im 
Gemeindezentrum -nachstehend Versammlungsraum genannt- beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Versammlungsräume dienen in erster Linie zur Durchführung  kommunaler Veranstaltun-
gen. Sie sollen darüber hinaus gemeinnützigen und kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Ver-
eine, Verbände und Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die 
Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 
werden. Anderen Institutionen oder Personen können die Räume mit Genehmigung der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten zur Verfügung ge-
stellt werden.  

(2) Ein Anspruch auf eine Genehmigung von Veranstaltungen besteht nicht. 

(3) Jede Nutzerin / jeder Nutzer erkennt mit dem Betreten der Versammlungsräume diese Benut-
zungs- und Entgeltordnung an. 
 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist berechtigt, individuelle, diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung ergänzende Benutzungs- und Verhaltensregeln in einer Hausordnung zu erlassen. 

 

§ 2 
Genehmigung 

 
(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Versammlungsräume ist rechtzeitig, mindestens zehn 
Tage vor der Veranstaltung, bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder deren / dessen Be-
auftragte / Beauftragten zu beantragen. Bei der Antragstellung ist die verantwortliche Leitung der 
Veranstaltung und die vermutliche Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben. Vereine, Organi-
sationen und sonstige Vereinigungen können regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen anmel-
den. 

(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die Nutzerinnen 
und Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die Benutzungs- und Entgeltordnung zu erwarten. 
Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 
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(3) Die Nutzerin / der Nutzer hat alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass 
Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Genehmigung angemeldet bzw. ange-
zeigt werden müssen. Die Gemeinde wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen freigestellt, 
die aus einer Verletzung der dieser Vorgabe entstehen. 

(4) Freiluftveranstaltungen und/oder die Nutzung der Außenanlagen auf dem Grundstück der Ver-
sammlungsräume werden nur nach Absprache mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder 
deren / dessen Beauftragte / Beauftragten genehmigt. 

 

 
§ 3 

Hausrecht 
 
(1) Das Hausrecht übt die Gemeinde durch die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / 
dessen Beauftragte / Beauftragten aus. Sie / er überwacht den ordnungsgemäßen Betrieb und die 
sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht verstoßen oder diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung nicht eingehalten, kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragter Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren Fällen kann die 
Bürgermeisterin / der Bürgermeister ein befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen. 

 

§ 4 
Aufsicht 

 
(1) Die Versammlungsräume dürfen nur unter Aufsicht und in ständiger Anwesenheit der verant-
wortlichen Leitung der Veranstaltung benutzt werden. Die Leitung ist verpflichtet, für die Einhaltung 
dieser Benutzungs- und Entgeltordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht aus-
übenden Person ist Folge zu leisten. 

(2) Schlüssel für die Versammlungsräume werden nur der verantwortlichen Leitung ausgehändigt. 
Bei Verlust der Schlüssel haftet die verantwortliche Leitung für die entstehenden Folgekosten.  

(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verantwortlichen Leitung vor der Be-
nutzung zu überprüfen. Die Leitung hat Schäden und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen 
Einrichtungen sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, 
so gelten die Versammlungsräume als ordnungsgemäß übergeben. 

(4) Die Leitung verlässt als letztes die Versammlungsräume und hat erhaltene Schlüssel unverzüg-
lich persönlich abzugeben. Die Leitung hat sich davon zu überzeugen, dass sich das Inventar, Ge-
räte und sonstigen Einrichtungen nach Beendigung der Veranstaltung in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden. Heizkörper sind so zu regulieren, dass lediglich ein Einfrieren der Wasserleitung 
verhindert wird, geöffnete Wasserhähne sind zu schließen, Licht ist überall zu löschen und andere 
sich in Betrieb befindliche energieabhängige Geräte abzuschalten, Fenster und Türen sind zu 
schließen. Die Übergabe erfolgt an die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragten. 
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§ 5 
Benutzungsregeln  

 
(1) Die Versammlungsräume sowie alle Einrichtungen des Hauses dürfen nur zu dem vereinbarten 
Zweck benutzt werden. 

(2) Das Gebäude, die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind 
pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu schonen. 

(3) Die Ein- und Ausfahrten zu den Versammlungsräumen und Rettungswege sind von parkenden 
Fahrzeugen großräumig freizuhalten.  

(4) Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

(5) Gem. dem Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 
ist das Rauchen in Gebäuden von Trägern öffentlicher Verwaltung nicht gestattet. 

(6) Die Brandschutzordnung ist zu beachten. 

(7) Die verantwortliche Leitung hat für Ruhe und Ordnung während der Benutzung zu sorgen. 

(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u. ä. dürfen nur so angebracht werden, dass 
diese keine Schäden an Wänden und Inventar hinterlassen.  

(9) Belästigungen der Anliegerinnen / Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit 
wie möglich zu vermeiden. 

(10) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht aus den Räumen bzw. 
aus dem Gebäude entfernt werden. 

(11) Belästigung durch laute Musik ist weitgehend zu vermeiden. Ab 23.00 Uhr sind die Bässe der 
Anlagen herunter zu fahren. Wenn möglich sind Fenster und Außentüren geschlossen zu halten. 

(12) Der / Die Beauftrage kontrolliert vor und nach der Veranstaltung die Versammlungsräume, 
Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände. Schadhaftes oder fehlendes Inventar, 
speziell Geschirr, ist der Gemeinde zu ersetzen. 

(13) Das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung („besenrein“) der Versammlungsräume, 
des Inventars, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände hat bis spätestens 11.00 Uhr des 
auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.  

(14) Sämtliche Abfälle, Aschenreste, Flaschen, Papier etc. sind in den dafür vorgesehenen Abfall-
behältern zu entsorgen.  

(15) Kommt die Nutzerin / der Nutzer seiner Verpflichtung nach Absatz (13) und (14) nicht nach, so 
wird die Reinigung der Versammlungsräume  auf seine Kosten veranlasst und in Rechnung ge-
stellt. 

 

§ 6 
Benutzungsentgelt  

(1) Für die Nutzung der Versammlungsräume -ausgenommen kommunale Veranstaltungen, ge-
meinnützige und kulturelle Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen-  
ist ein Benutzungsentgelt zu entrichten. 
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(2) Das Entgelt beträgt:   

a) bei regelmäßiger Benutzung 15,00 € / Tag 

b) bei einmaliger Benutzung 25,00 € / Tag 

c). Für Bürgerinnen / Bürger der Gemeinde Gokels beträgt das Benutzungsentgelt 125,00 € / Tag 
inkl. Reinigung 

d). Für Bürgerinnen / Bürger der Gemeinde Gokels beträgt das Benutzungsentgelt bei ausschließ-
licher Benutzung des Pavillons und der Toiletten 35,00 € / Tag inkl. Reinigung der Toiletten. 
 

(3) Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Verwaltung des Amtes Mittelholstein. 

(4) Der Bürgermeister kann in begründeten Einzelfällen das Entgelt ermäßigen oder erlassen. 

(5) Im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ab dem Jahr 2021 gilt das Entgelt zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

§ 7 
Ausfall von Nutzungszeiten 

(1) Muss eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeis-
ter oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragter zu benachrichtigen. Ein Nutzungsentgelt wird 
nicht erhoben. Dieses gilt nicht, wenn der Gemeinde für die Vorbereitung der Veranstaltung bereits 
Kosten entstanden sind. In dem Fall wird ein Nutzungsentgelt in voller Höhe nach § 6 erhoben. 

 

§ 8 
Haftung  

 
(1) Die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen gelten in dem vorhan-
denen Zustand als ordnungsgemäß, es sei denn, dass die verantwortliche Leitung Schäden und 
Mängel gemäß § 4 Abs. 3 gemeldet hat. Die Leitung muss sicherstellen, dass schadhaftes Inven-
tar, Geräte oder sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. 

(2) Die Nutzerin / der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen / Besucher seiner Veranstaltungen 
und Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Versammlungsräume, 
Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen stehen. Die Frei-
stellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

(3) Die Nutzerin / der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen ge-
gen die Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

(4) Die Gemeinde kann von der Nutzerin / dem Nutzer vor Erteilung der Genehmigung den Nach-
weis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die 
Freistellungsansprüche gedeckt werden. 

(5) Die Nutzerin / der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die der Gemeinde im Zusam-
menhang mit der Nutzung an den Versammlungsräumen sowie an Inventar, Geräten und sonsti-
gen Einrichtungen entstehen. 
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(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, die der Nutzerin / dem Nutzer 
durch äußere Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. 

(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 

(8) Unbeschadet der in den Absätzen 2 - 4 getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde oder deren Beauftragte / Beauf-
tragten unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung für den Mehrzweckraum, die Nebenräume, denPavillion 
und die Freiflächen der Gemeinde Gokels tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung für die Benutzung des Mehrzweckraumes, der Neben-
räume, des Pavillons und der Freiflächen im Gemeindezentrum Gokels vom 10.06.2005 und die 
Entgeltordnung für die Benutzung des Mehrzweckraumes, der Nebenräume, des Pavillons und der 
Freiflächen im Gemeindezentrum Gokels vom 05.03.2009 außer Kraft. 

 
Gokels, den 25.09.2020 
 
 
gez.   (L. S.)  
 
Heiko Hadenfeldt 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Arpsdorf  

für das Haushaltsjahr 2020 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Gemeinde- 
vertretung vom 22. September 2020 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 
Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 
   gegenüber bis-

her 
nunmehr festge-

setzt auf 
1. im Verwaltungshaushalt     
    die Einnahmen 43.200,00 € 0,00 € 372.800,00 € 416.000,00 € 
    die Ausgaben 43.200,00 € 0,00 € 372.800,00 € 416.000,00 € 
     
2. im Vermögenshaushalt     
    die Einnahmen 127.900,00 € 0,00 € 36.400,00 € 164.300,00 € 
    die Ausgaben 127.900,00 € 0,00 € 36.400,00 € 164.300,00 € 

 

 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 

 1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
  und Investitonsförderungsmaßnahmen  0,00 € 

 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf unverändert 

 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf unverändert 

 4. Die Gesamtzahl, der im Stellenplan ausgewiesene Stellen unverändert  auf 0,48 Stellen 

 

 

§ 3 und § 4 
 

unverändert. 
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Arpsdorf, den 25.09.2020 
 
 
gez.   (L. S.)  
                    
Jens Krügel 
(Bürgermeister) 

 
 
 
Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaus-
haltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittel-
holstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 119 oder unter www.amt-mittelholstein.de.  
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Gemeinde Hanerau -Hademarschen  
 

 

Hanerau-Hademarschen, 09.10.2020 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 22.10.2020, um 19:30 Uhr, 

im Kulturzentrum, Im Kloster 12 a, 25557 Hanerau-Ha demarschen 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschriften 
der letzten Sitzungen 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Berichte aus den Ausschüssen 
 

 

 

7 Bericht aus dem Schulverband 
 

 

 

8 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

9 Bebauungsplan Nr. 22 "Wohngebiet Nördlicher Bussardweg" 
- Satzungsbeschluss 
 

 

 

10 Bebauungsplan Nr. 23 "Wohngebiet Landweg 51" 
- Aufstellungsbeschluss 
 

 

 

11 Bebauungsplan Nr. 25 "Baugebiet Theodor-Storm-Straße 40" 
- Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 
 

 

 

12 Kita-Reform 2020 
 

 

 

13 Finanzierungsvereinbarung Ev. Kindertagesstätte Kirchenmäuse 
 

 

 

14 Anschaffung eines Rasenmähroboters für den Sportplatz 
 

 

 

15 Zuschussantrag des Vereins zur Erhaltung der Wassermühle Hanerau 
 

 

 

16 Sanierung / Neubau WC-Anlagen Schießstand 
 

 

 

17 Sanierung des Bauhofes 
 

 

 

18 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
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19 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

20 Personalangelegenheiten: 
 

 

 

20.1 Personalangelegenheiten: 
 

 

 

20.2 Personalangelegenheiten: 
 

 

 

 
 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Thomas Deckner 
Bürgermeister 
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Schulverband Hohenwestedt  

 

Hohenwestedt, 09.10.2020 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Der Finanz- und Personalausschuss des Schulverbandes Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 20.10.2020, um 18:00 Uhr, 

im Raum 3, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Bericht der Schulleitungen 
 

 

 

6 Mitteilungen des Verbandsvorstehers 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Planungsstand und Beschlussfassung über Mehrkosten Förderprogramm IM-
PULS 2030 
 

 

 

9 Sachstand Förderprogramm Elektrogeräte 
 

 

 

10 Investitionspaket Förderung von Sportstätten 
 

 

 

11 Digitalpakt Sofortausstattung Notebooks 
 

 

 

12 Sachstandsbericht Digitalisierung Schulen 
 

 

 

13 Sachstand Förderprogramm Hygienemaßnahmen an Schulen 
 

 

 

14 Freigestellter Schülerverkehr ab dem 01.01.2021 
 

 

 

15 Förderung Offener Ganztag Schule am Park 
 

 

 

16 Schaffung einer Stelle für den Bundesfreiwilligendienst 
 

 

 

17 I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
 

 

 

18 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
 

 

 

19 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Carsten Wiele 
Ausschussvorsitzender 
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